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CHALLENGE 31DAYS

31 Tage auf das Auto verzichten

Was passiert, wenn wir das Auto einen Monat 
lang stehen lassen und neue Wege im Alltag 
entdecken?
Genau das macht 31DAYS möglich: Während 31 
Tagen bist du bewusst ohne eigenes Auto un-
terwegs – und testest dabei kostenlos, wie viel-
seitig, bequem und alltagstauglich nachhaltige 
Mobilität sein kann.

Alle Teilnehmenden erhalten ein gratis Schnup-
per-GA für den gesamten Haushalt sowie Zugang 
zu attraktiven Mobilitätsangeboten wie Carsha-
ring mit Mobility, E-Bikes und weiteren Sharing- 
und ÖV-Lösungen.
Die Challenge läuft im Kanton St. Gallen ab sofort 
bis zum 31. Dezember 2026 – der Einstieg ist 
jederzeit möglich.

31DAYS bietet die ideale Gelegenheit, nachhal-
tige Mobilität im Alltag praktisch zu erleben: 
neue Wege ausprobieren, den eigenen ökologi-
schen Fussabdruck reduzieren und gleichzeitig 
etwas für Gesundheit und Fitness tun.
Neugierig geworden?

Jetzt kostenlos 
anmelden unter: 
www.31days.ch/de/stgallen

GEMEINDERAT

Mitfahrbänkli werden ausser Be-
trieb genommen

Der Gemeinderat informiert, dass das Projekt 
«Mitfahrbänkli» eingestellt wird. Die in den ver-
gangenen Jahren realisierten Mitfahrbänkli wer-
den nicht weiter betrieben und einer gleicharti-
gen Nutzung ausserhalb der beteiligten Gemein-
den zugeführt, wo eine höhere Inanspruchnah-
me erwartet wird.

Das Projekt wurde ursprünglich in Zusammenar-
beit mit "energietal toggenburg" initiiert mit dem 
Ziel, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobili-
tät zu leisten. Das Funktionsprinzip der Mitfahr-
bänkli war bewusst einfach ausgestaltet: Perso-
nen, die auf einer Bank Platz nahmen, signali-
sierten ihren Bedarf nach einer Mitfahrgelegen-
heit. Vorbeifahrende Fahrzeuglenkende waren 
eingeladen, diese Personen mitzunehmen und 
damit einen Beitrag zur Reduktion des motori-
sierten Individualverkehrs zu leisten.

Trotz des innovativen Ansatzes und der Zusam-
menarbeit mit regionalen Partnern vermochte 
das Angebot die in es gesetzten Erwartungen 
nicht in ausreichendem Masse zu erfüllen. Nach 
eingehender Prüfung hat der Gemeinderat daher 
beschlossen, das Projekt nicht weiterzuführen.

SCHWIMMBAD

Badi Abo Aktion - Start der 
Badi-Saison am 2. Mai 2026

Das Schwimmbad öffnet am Samstag, 2. Mai 2026, 
um 08.30 Uhr. Für die tägliche Nutzung zwischen 
9.00 Uhr und 19.00 Uhr ist das 50m-Becken der 
Badi inkl. Liegewiesen, Rutschbahn, Sprungturm, 
Planschbecken und Kiosk in Betrieb. Das Badi- Team 
mit dem Betriebsleiter Ruedi Artho freuen sich auf 
Ihren Besuch und auf eine grossartige Saison.

Die traditionelle Frühlingsaktion für die Badisaison-
Abonnemente 2026 wird bis zum 10. Mai 2026 
wieder durchgeführt. Die Saison-Abos können di-
rekt in der Badi gelöst werden während den Badi-
Öffnungszeiten. Die Abos werden auf vorhandene 
oder neue Chipkarte aufgeladen. Die Abos erhält 
man während dieser Zeit Fr. 5.00 günstiger als der 
Normalpreis. 

Die ersten Events für die Saison 2026 sind schon 
geplant:

•	 Pfingstmontag, 25. Mai 2026, Basteln mit Kindern
•	 Samstag, 30. Mai 2026, Vollmond Schwimmen 

offen bis 23.00 Uhr 
•	 Sonntag, 31. Mai 2026, Brendi Dog Spielturnier 
•	 Sonntag, 7. Juni 2026, Line dance Tanzevent 
•	 Mittwoch, 10. Juni 2026, Super Mario Kart Ren-

nen 
•	 Mittwoch, 17. Juni 2026, Basteln mit Kindern  
•	 Donnerstag, 25. Juni 2026, Kaffee Zeitgut 
•	 Samstag, 27. Juni 2026, Vollmond Schwimmen 

mit Stubetä bis 23.00 Uhr 
•	 Mittwoch, 1. Juli 2026, Vorlauf Schüler Wett-

schwimmen  
•	 Mittwoch, 1. Juli 2026, Basteln mit Kindern 
•	 Mo. – Fr. 6. - 10. Juli 2026, Schwimmkurse mit 

Schwimmschule Toggenburg 
•	 Mittwoch, 29. Juli 2026, Vollmond Schwimmen 

offen bis 23.00 Uhr 
•	 Samstag, 1. August 2026, 1. August Feier des 

Verkehrsverein Ebnat-Kappel 
•	 Mo. – Fr. 3. - 6. August 2026, 4. Open Air Kino
•	 Mittwoch, 12. August 2026, Vorlauf Schüler Wett-

schwimmen  
•	 Mittwoch, 19. August 2026, Final Schüler Wett-

schwimmen 
•	 Samstag, 29. August 2026, Vollmond Schwimmen 

offen bis 23.00 Uhr 
•	 Sonntag, 13. Sept. 2026, Hundeschwimmen 
•	 Sonntag, 13. Sept. 2026, Saison Schluss 

Es werden dieses Jahr noch einige weitere spe-
zielle Anlässe und Angebote stattfinden, lassen 
sie sich überraschen. 

Laufend aktualisierte Infos sind ersichtlich auf 
www.ebnat-kappel.ch, Direktlink "Schwimm-
bad" oder direkt angeschlagen in der Badi.

Ruedi Artho und Schwimmbad-Team

BÜROÖFFNUNGSZEITEN 
AUFFAHRT 2026 
 
Die Gemeindeverwaltung Ebnat-Kappel 
bleibt am 

Donnerstag, 14. Mai 2026 und 
Freitag, 15. Mai 2026, geschlossen

Am Mittwoch, 13. Mai 2026, schliessen un-
sere Büros um 16.00 Uhr. 

Bei Todesfällen ist das Bestattungsamt unter 
der Telefonnummer 079 228 07 46 am Freitag, 
15. Mai 2026, von 08.00 bis 09.00 Uhr er-
reichbar. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

Gemeinderat Ebnat-Kappel

BAUANZEIGE 
(Art. 16 Gesetz über die Gewässernutzung 
GNG; 751.1) 

Wasserrechtskonzessionsgesuch / Öffent-
liche Auflage

Kanton St.Gallen und Gemeinde Ebnat-Kappel 
- Die Clientis Bank Thur Genossenschaft, 
Kapplerstrasse 21, 9642 Ebnat-Kappel, und 
die Schällibaum Bau- und Projektmanagement 
AG, Ebnaterstrasse 143, 9630 Wattwil, ersu-
chen das Bau- und Umweltdepartement um 
Erteilung von drei Wasserrechtskonzessionen 
und den gewässerschutzrechtlichen Bewilli-
gungen für die Erstellung und den Betrieb von 
drei Wärmepumpenanlagen mit zwei Grund-
wasserbrunnen. Nach der thermischen Nut-
zung wird das Grundwasser über einen Ver-
sickerungsstrang auf dem Grundstück  
Nr. 3388 in den Grundwasserleiter zurückge-
geben.

Die Standorte der geplanten Anlagen liegen 
in den Gewässerschutzbereichen A, bzw. Au 
und AO. Das Grundwasser wird für die Wär-
me- und Kältenutzung der 1. Etappe der 
«Überbauung Centralpark» der Clientis Bank 
Thur Genossenschaft und der Schällibaum 
Bau- und Projektmanagement AG an der 
Kapplerstrasse in Ebnat-Kappel genutzt.

Die Grundwasserfassung «Bank», Koordinaten 
2'727'246/1'236'328, Grundstück Nr. 2, för-
dert für die Wärme- und Kältenutzung höchs-
tens 215 Liter je Minute und höchstens 20'284 
Kubikmeter Grundwasser je Jahr. Die Wärme-
entnahme beträgt höchstens 58.2 kW.
Die Grundwasserfassung «MFH B1, B2», Ko-
ordinaten 2'727'231/1'236'264, Grundstück 
Nr. 5, fördert für die Wärme- und Kältenut-
zung total höchstens 278 Liter je Minute und 
total höchstens 35'250 Kubikmeter Grund-
wasser je Jahr. Die Wärmeentnahme beträgt 
total höchstens 77.6 kW.

Die Gesuche mit den Anlagebeschrieben und 
den Projektplänen liegen vom 4. Mai 2026 bis 
2. Juni 2026 bei der Gemeindeverwaltung 
Ebnat-Kappel, Hofstrasse 1, 9642 Ebnat-Kap-
pel, zur Einsichtnahme auf. Allfällige Einspra-
chen wegen Verletzung öffentlicher und pri-
vater Interessen sind innert der Auflagefrist 
an den Gemeinderat Ebnat-Kappel zuhanden 
des Bau- und Umweltdepartementes einzu-
reichen.

Das Bau- und Umweltdepartement

BAUANZEIGE 
(Art. 139 Planungs- und Baugesetz PBG, 731.1)

Bauprojekt Nr.: 2025-141

Gesuchsteller:
Clientis Bank Thur Genossenschaft, Kappler-
strasse 21, 9642 Ebnat-Kappel und Schälli-
baum Bau- und Projektmanagement AG, 
Ebnaterstrasse 143, 9630 Wattwil

Grundeigentümerin:
Clientis Bank Thur Genossenschaft, Kappler-
strasse 21, 9642 Ebnat-Kappel und Schälli-
baum Invest AG, Ebnaterstrasse 143, 9630 
Wattwil

Projektverfasserin:	
Schällibaum AG Ingenieure und Architekten, 
Ebnaterstrasse 143, 9630 Wattwil

Bauvorhaben:
Abbruch Gebäude Nrn. 25, 28, 613 und 2467, 
Neubau Überbauung Centralpark mit Tiefga-
rage, Installation Wärmepumpe Wasser-Was-
ser, Grundwassernutzung

Lage:	
Kapplerstrasse 19, Industriestrasse 31, 9642 
Ebnat-Kappel

Auflage:	
Baugesuch und Unterlagen liegen vom 
4. Mai 2026 bis 2. Juni 2026 zur Einsicht auf. 
Die Pläne können im Erdgeschoss des Gemein-
dehauses besichtigt werden.

Privat- und/oder öffentlich-rechtliche Einspra-
chen sind mit Begründung während der Bau-
anzeigefrist schriftlich dem Gemeinderat, 
Hofstrasse 1, 9642 Ebnat-Kappel einzurei-
chen. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein 
eigenes schutzwürdiges Interesse dartut.  

Die Bauverwaltung

AHV-ZWEIGSTELLE
Abrechnungspflicht für Selbstän-
digerwerbende im Nebenerwerb

Üben Sie eine selbständige Tätigkeit im Neben-
erwerb aus? 

Dann stellen Sie sich sicherlich die Frage nach 
der AHV-Abrechnungspflicht. Eine Selbständig-
keit im Nebenerwerb muss nicht in jedem Fall 
angemeldet werden. Erforderlich ist eine Anmel-
dung, wenn das jährliche Einkommen aus selb-
ständigem Nebenerwerb über CHF 2'500 be-
trägt. Übersteigt jedoch das jährliche Einkommen 
die Grenze von CHF 2'500 nicht, ist keine An-
meldung notwendig.

Im Online-Schalter auf www.svasg.ch/se-antrag 
kann das Formular ausgefüllt und online einge-
reicht werden

EIN MUSICAL - 
ENTWICKELT, GESTALTET 
& AUFGEFÜHRT VON DER 
OBERSTUFE WIER

TICKETS & INFOS UNTER 
www.schuleek.ch/anlaesse

TURNHALLE
SCHAFBÜCHEL
EBNAT-KAPPEL

www.schuleek.ch


